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Anhang 1.3: Projektimmanente Vermeidungs- und Verminderungsmaßnahmen 1 

Bei der Realisierung des Vorhabens sind spezielle Vorkehrungen zu treffen, um negative Auswirkungen zu 

vermindern bzw. zu vermeiden. Durch die räumliche Lage der Maststandorte können die meisten Konflikte 

bereits grundsätzlich vermieden werden. Dazu gehören: 

 Maststandorte außerhalb der Gebiete planen. Die Lage der Maststandorte außerhalb der Flächen 

mit sehr hohen oder hohen Raumwiderständen trägt dazu bei, dass i.d.R. keine direkte 

Beeinträchtigung stattfindet. Davon unabhängig müssen mögliche Beeinträchtigungen durch die 

Überspannung geprüft werden. 

 Nutzung bestehender Maststandorte. Wenn bei vorhandenen Freileitungen bereits Maststandorte 

innerhalb von Flächen sehr hoher oder hoher Raumwiderstände liegen, kann durch die Nutzung der 

bestehenden Maststandorte die Beeinträchtigung in Form von neuer Flächeninanspruchnahme 

vermieden werden. Davon unabhängig müssen mögliche Beeinträchtigungen durch die 

Baumaßnahmen geprüft werden 

 Nutzung der vorhandenen Trassenachse. In Waldgebieten, in denen bereits Schneisen für eine 

Freileitung eingerichtet wurden oder in Bereichen starker räumlicher Verengung auf einen schmalen 

Trassenkorridor können durch die Nutzung der vorhandenen Trassenachse negative Auswirkungen 

auf die Flächen außerhalb des Schutzstreifens vermieden werden. Das beinhaltet nicht zwingend 

auch eine Nutzung der gleichen Maststandorte. Bei der Wahl der Maststandorte muss jedoch auf 

eine Minimierung der Beeinträchtigungen geachtet werden.  

 

Da die Netzverstärkung als Ersatzneubau in einer bestehenden Trasse umgesetzt werden soll, sind die 

Wirkungen vor allem baubedingt. Für die Fälle, in denen Auswirkungen insbesondere auf Flächen des 

Biotop- und Gebietsschutzes nicht auszuschließen sind, werden Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen 

vorgeschlagen. Die Erforderlichkeit und die Wirksamkeit der Maßnahmen werden im Einzelfall und im 

nachfolgenden Planfeststellungsverfahren geprüft, wenn die Planung für den Leitungsbau konkretisiert wird. 

Geeignete Maßnahmen können beispielsweise Bauzeitenregelung, Ökologische Baubegleitung und Bau 

hoher Masten zur Waldüberspannung sein: 

 Bauzeitenbeschränkungen, um bestimmte Arten während der Brut- oder Rastzeit nicht zu stören. 

Zum Schutz sensibler Vogelarten in den Vogelschutzgebieten wird eine Bauzeitenregelung 

eingehalten. Während der Brutzeit von Anfang April bis Ende Juli werden keine störungsintensiven 

Arbeiten durchgeführt. 

 In FFH-Gebieten sind zum Schutz von sensiblen FFH-Lebensraumtypen keine Rodungen oder 

Fällungen von Gehölzen durchzuführen. Rückschnitte erfolgen, falls erforderlich, nur in geringem 

Maße und im Zeitraum zwischen dem 1. Oktober und 29. Februar zum Schutz von in Gehölzen 

brütenden Vögeln. Diese sind mit der ökologischen Baubegleitung abzustimmen. 

 In Vogelschutzgebieten sind Gehölzrückschnitte, Fällungen und Rodungen nur im Zeitraum 

zwischen dem 1. Oktober und 29. Februar unter Aufsicht einer ökologischen Baubegleitung 

durchzuführen. 

 Die Festlegung von Baustelleneinrichtungsflächen erfolgt außerhalb geschützter Flächen, die Lage 

der Fläche wird mit der ökologischen Baubegleitung abgestimmt. Ggf. sind Tabuzonen zum Schutz 

von sensiblen Flächen und Arten auszuweisen, die mit einem Schutzzaun gekennzeichnet werden. 
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 Die Zuwegungen zu den BE-Flächen werden in Abstimmung mit der ökologischen Baubegleitung 

zur Schonung von sensiblen Flächen bei Bedarf mit Bagger-/Alumatten ausgelegt. Ggf. wird auf 

schwere Fahrzeuge verzichtet oder die Anlieferung von Material erfolgt händisch. Ggf. sind 

Tabuzonen zum Schutz von sensiblen Flächen und Arten auszuweisen, die mit einem Schutzzaun 

gekennzeichnet werden. 

 Das Ziehen des Vorseils erfolgt in sensiblen Bereichen mit Hilfe von technischen Hilfsmitteln ohne 

Bodenkontakt. Bei Bedarf ist die Nutzung zusätzlicher Schutzeinrichtungen möglich, um den Boden 

und / oder die Vegetation nicht zu beeinträchtigen, z.B. Schleifgerüst, um Seilberührung mit dem 

Boden zu vermeiden. 

 Überspannung kleinräumiger sensibler Waldbereiche durch den Bau entsprechend hoher Masten. 

Ggf. Einsatz von ökologischem Trassenmanagement. 

Die Prüfung der Erforderlichkeit und die weitere Konkretisierung dieser Maßnahmen bleibt der 

Planfeststellungsebene vorbehalten. Dazu gehört auch die Prüfung der Erforderlichkeit der Markierung des 

Erdseils zur Verringerung des Kollisionsrisikos für die Avifauna. Da das Vorhaben als Ersatzneubau in 

bestehender Trasse geplant ist und der Eisvogel dabei die einzige betroffene Art in den tangierten 

Teilflächen des Vogelschutzgebietes ist, wird die Maßnahme nicht als erforderlich angesehen. Zur 

Vermeidung von artenschutzrechtlichen Verbotstatbeständen soll die Umsetzung der Vermeidungs- und 

Verminderungsmaßnahmen durch eine ökologische Baubegleitung gesichert werden. 


